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Bauarten und Anwendungsgebiete
selbsttatiger Stauvorrichtungen.
(Schluss.)

Wo ein genligend hoher Absturz vorhanden ist,
wird mit Vorteil der in Abb. 4 dargestellte Typ der
automatischen Klappenwehre verwendet. Hier schwingt
das die Stauklappe ausbalancierende Gegengewicht
unterhalb eines tischartigen Ausbaues des festen
Wehrkorpers und ist in Abstanden von ca. 1,5 m un-
mittelbar an den die Stauwand tragenden Doppel-
hebeln aufgehangt. Auf diese Weise kann man Wehr-
korper von sehr grossen Breiten und Stauhohen von
0,3 bis 1,5 m herstellen, wobei jegliches Bauwerk
iiber dem Wasser entfallt und keine Pfeiler erforder-
lich sind. Die Abb. 11—13 zeigen einige automa-
tische Wehranlagen dieser Bauart, die seit mehreren
Die Wehranlage in Glatt-
felden besitzt auch eine sehr einfache Einrichtung zur
zwangsweisen Betatigung des Klappenwehres. Die-
selbe besteht in einer kleinen Umlaufschiitze, mittelst
welcher durch einen in der Ufermauer ausgesparten
Schacht Oberwasser in die Gegengewichtskammer ein-
gelassen werden kann. Der hierdurch auf das Gegen-
Sewicht ausgeiibte Auftrieb bewirkt, dass der Ober-

Jahren im Betrieb sind.

wasserdruck die Stauklappe umlegt. Nach Schliessen
der Umlaufschiitze und Offnen eines Entleerungs-
ventils ist die Stauklappe wieder auf automatischen
Betrieb eingestellt. Die Klappenwehranlage in der
Schiiss bei Bézingen (Abb. 14) ist wegen der starken
Geschiebefithrung und des wildbachartigen Charakters

dieses (ewédssers bemerkenswert. Diese Anlage ist

Abb. 11. Selbsttdtige Wehranlage der Spinnerei und Weberei
Glattfelden.
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seit 1912 in Betrieb und hat sich durch-
aus bewahrt.

Bei Fliissen mit nicht allzu starker
Geschiebefiihrung oder bei solchen Weh-
ren, wo die beweglichen Verschlisse auf
einen verhaltnismassig hohen festen Unter-
bau aufgesetzt sind, wahrend besondere
Qrundablasse das (eschiebe abfiihren,
kénnen auch automatische Klappenwehre
in der in den Abb. 3 und 18—19 dar-
gestellten Bauart zur Anwendung kommen.
In Frankreich sind zurzeit mehrere grossere
automatische Wehre dieses Systems im
Bau, und zwar in der Romanche (Isére)
und an der unteren Vienne. Die Kon-
struktion bietet hier den Vorteil, dass sie
vollkommen selbsttatig arbeitet, ohne vom
Rickstau des Unterwassers beeinflusst zu
werden, das Profil iliber dem Wasser-
spiegel® vollig frei lasst und dass die Stau-
korper von einem Mann miihelos vom Ufer
aus in wenigen Minuten umgelegt und wieder auf-
gerichtet werden konnen. Um Ablagerungen von
Sand und Schlamm in den Wehrkammern zu ver-
meiden, werden Spilleitungen und Spiilschieber an-
geordnet, welche bei Wasseriiberschuss stiandig offen
bleiben, in der Niederwasserperiode dagegen nur von
Zeit zu Zeit geoffnet werden.

Eine automatische Wehrkonstruktion, die sich be-
sonders fiir stark geschiebefiihrende Fliisse eignet,
zeigen die Abb. 15—17. Diese Bauart erfordert
keinen nennenswerten Uber die FluBsohle hervor-
ragenden Unterbau und ist der einzige Wehrtyp, der
auch bei glatt durchgehender FluBsohle, ohne jeden
Absturz hinter dem Staukérper, vollkommen selbst-
tatig arbeitet. Zum Unterschied von den bisher be-
schriebenen Bauarten ist der Staukorper hier keine
Klappe, sondern eine oberhalb des Wasserspiegels
gelagerte Segmentschiitze, wie
solche auch in der Schweiz schon
mehrfach mit Erfolg zu Stau-
wehren verwendet worden sind
(z. B. in der Saane bei Freiburg).
Wéhrend aber bei den bisher be-
kannten Ausfiihrungen die Dreh-
schiitze durch Windwerke vom
Bedienungssteg aus gehoben und
gesenkt werden, arbeiten die Wehre
nach Abb. 15—17 vollkommen -
selbsttatig, wobei Windwerke und
Bedienungsstege in Wegfall kom-
men. Die automatische Wirkung
wird erreicht durch die Anordnung
von Gegengewichten an den die
Schiitze mit den Drehzapfen ver-
bindenden Armen, von denen die
einen, im Sinne des Offnens der

Abb. 12. Selbsttidtiges Klappenwehr in der Glatt bei Glattfelden.

Abb. 13. Selbsttidtige Wehranlage der Vereinigten Drahtwerke A.-G.
in Bozingen bei Biel.

Abb. 14. Selbsttdtiges Klappenwehr in der Schiiss (Taubenlochschlucht) bei Bozingen.
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Schiitze wirkend, ihrer QGrosse nach unver-
anderlich bleiben, wahrend die anderen, im
Sinne des Schliessens wirkend, in seitlich
der Wehrsffnung angebrachten schmalen Kam-
mern angeordnet, bei Uberschreitung des nor-
malen Stauspiegels einen in Abhéangigkeit
vom Oberwasserspiegel gesteuerten Auftrieb
erleiden. Auch hier vollzieht sich also die
Einstellung auf gleichbleibendem Wasser-
spiegel bei wechselndem Wasserzufluss ein-
fach durch Wechselwirkung zwischen Gewicht
und Wasserdrudk bezw. Auftrieb ohne Zu-
hilfenahme irgend welcher Mechanismen. Da-
bei ist die Konstanthaltung des Oberwasser-
spiegels, wie Messungen an ausgefiihrten
Anlagen gezeigt haben, eine ausserordentlich
genaue; bei 2 cm Uberstau beginnt die
Schiitze sich zu heben und wenn der Wasser-
spiegel 5 cm iiber normal gestiegen ist, ist
die Schiitzen-Unterkante schon bis zum Was-
serspiegel gestiegen. Bei noch weiterem
Steigen des Wassers, also bei Hochwasser,
offnet sich die Schiitze rasch bis zur Héchst-
lage, d. i. ca. 0,5—1 m iiber dem hochsten
Hochwasser, in welcher sie so lange ver-
harrt, bis der Wasserspiegel wieder auf nor-
mal gesunken ist. Dann beginnt die Schiitze
wieder den Durchfluss in dem Masse zu
drosseln, als dies zur Einhaltung der nor-
malen Stauhohe notig ist. Die Abb. 16 und
17 zeigen eine derartige automatische Wehr-
schiitze in der Thur bei Ebnat-Kappel, Abb.

22—24 einen Entwurf fiir eine automatische
Schiitze zum Umbau einer bestehenden
Wehranlage in der Reuss. Des besseren Aussehens

wegen sind bei dieser letzteren Konstruktion die -

Hubgewichte nicht an den oberen Hebelenden, son-
dern in besonderen auf die Ufermauern aufge-
setzten Schachten angeordnet. Als Vorteil dieses
Typs der automatischen Wehrverschliisse wére neben
der guten Geschiebeabfithrung und wirksamen Spiilung
der FluBsohle die Anbringung der Drehzapfen iiber
dem Wasser und die leichte Reparaturméoglichkeit des
Staukorpers nach Hochziehen desselben zu nennen.
Auch die grossten Ausfithrungen dieses Systems kon-
nen durch Einlassen von Wasser in die Gegengewichts-
kammern, ahnlich wie bei den Wehren nach Abb.
11—14 vom Ufer aus durch einen Mann miihelos
von Hand betatigt werden, was bei langeren Nieder-
wasserperioden zum zeitweiligen Spiilen der Fluss-
sohle, oder zum Senken des Stauspiegels bei etwaigen
Ausbesserungen an den Ufern usw. erwiinscht ist.
In der 3. Gruppe, den automatischen Frei-
laufen (Entlastungsvorrichtungen) an Triebwerks-
kandlen treten die selbsttdtigen Stauvorrichtungen in
Konkurrenz mit den Saugiiberfallen. Fiir kleinere
Wassermengen, bis zu etwa 5—6 m®/sek. werden

Abb. 15. Selbsttédtig und zwangsweise bewegliche Segmentschiitze.

diese auch das Feld behaupten, da sie bei kleinen
Verhaltnissen billiger kommen als Stauklappen, welche,
um betriebssicher zu sein, eine gewisse Mindestgrosse
nicht unterschreiten diirfen. Bei grosseren Wasser-
mengen, von ca. 6 m?/sek. aufwiarts, sind aber die
automatischen Stauklappen schon im Vorteil, da sie

Abb. 16. Selbsttatige und von Hand bewegliche Segmentschiitze der
Herren Alder-Fierz & Gebr. Eisenhut in Ebnat-Kappel.
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nicht nur (in den meisten Féllen) billiger oder we-
nigstens nicht teurer werden als Saugiiberfalle gleicher
Leistungsfahigkeit, das Wasser gleichmassiger dem
Unterlieger zufithren (Saugiberfalle geben bei der
Inbetriebsefzung plotzlich einen gewaltigen Wasser-
schwall ab) und, falls mit zwangsweiser Bedienung
ausgeriistet, auch zum Entleeren des Kanals verwendet
werden konnen.

Alle bisher beschriebenen Systeme von automa-
tischen Wehrverschliissen sind bereits als selbsttatige
Freildufe an Kandlen angewendet worden. Eine der
am haufigsten verwendeten Bauarten zeigt die Abb. 20.
Hier ist die automatische Uberfallklappe kombiniert
mit einer gewdhnlichen Gleitschiitze, welche als Grund-
ablass zum Spiilen der Sohle, sowie zum vollstan-
digen Entleeren des Kanals dient, wahrend eine oben
angeordnete Uberfallklappe selbsttitis den Wasser-
spiegel reguliert und Eis, sowie sonstige Treibkorper
abfithrt. Die ganze Einrichtung ist gewissermassen
eine Weiterbildung der sonst in solchen Fallen viel-
fach angewendeten Doppelschiitze mit oberer zum
Senken eingerichteter Tafel, wobei die obere Tafel
als automatische Klappe ausgebildet ist. Ein auf dem
Gegengewicht montiertes Windwerk ermdoglicht auch
hier ein zwangsweises Niederlegen der Stauklappe.

Die Abb. 21 zeigt eine &hnliche Ausfithrung am
Turbinenkanal der Baumwollspinnerei am Stadtbach
in Augsburg mit einer Regulierfahigkeit von zirka
20 m?/sek.

Ungleich geringer ist die Zahl der Ausfiihrungs-
formen, die bei der 4. Gruppe, den selbsttatigen
Qrundabldssen bei Staumauern und Wehr-
anlagen in Betracht kommen. Hier handelt es sich
ausschliesslich um den in den Abb. 15—17 dargestellten
Typ, die automatische Segmentschiitze. Die Abb.
25—27 zeigen die Anwendung dieser Schiitzen als

L
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Abb. 13. Automatisches Klappenwehr in der unteren Vienne
(Frankreich).

Abb. 17. Selbsttdtige und von Hand bewegliche Segmentschiitze der
Herren Adler-Fierz & Gebr. Eisenhut in Ebnat-Kappel.

selbsttatige Grundablasse bei einer Staumauer, wah-
rend daneben eine automatische Uberfallklappe mit
oberem Gegengewicht angeordnet ist. Diese Kom-
bination ermdglicht es, die ganze Hochwassermenge
des Flusses automatisch ohne nennenswerte Stau-
spiegel-Erhohung abzufithren und sowohl Eis und
Treibkorper (iiber die Klappe) abzuschwemmen, als
auch die Sohle wirksam zu spiilen. Da die selbst-
tatige Qrundschiitze mit der bereits beschriebenen
einfachen Einrichtung fiir zwangsweise Betatigung
ausgeristet wird, kann auch das Staubedken jederzeit
ganz entleert werden. Man hat es in der Hand,
durch Mehr- oder Minderbelastung der Gegengewichte
entweder die Uberfallklappe oder die automatische
Grundschiitze zuerst spielen zu lassen, je nachdem
mehr Wert darauf gelegt wird, das Gesdiiebe sofort
bei eintretendem Hochwasser hinauszuspiilen oder
das Wasser oben iiberfallen zu lassen, um die An-

griffe an der Sohle abzuschwachen.

Abb. 19. Automatisches Klappenwehr in der unteren Vienne
(Frankreich).
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Einem wesentlich anderen Zwedk
dienen die in der Gruppe 5 zusammen-
gefassten Einrichtungen. Hier handelt
es sich darum, eine zum voraus be-
stimmte Wassermenge, welche konstant
oder veranderlich sein kann, bei wech-
selnder Druckhshe abfliessen zu lassen.
Dieser Fall kommt h&ufig bei Spitzen-
kraftwerken, tiberhaupt bei Kraftwerken
mit zeitweiliger Aufstauung des Be-
triebswassers, vor, welche verpflichtet
sind, eine gleichmassige Wassermenge
24stiindig an den Unterlieger abzu-
geben. Gewdhnlich werden bei solchen
Werken die Unterkanéle als Ausgleichs-
weiher ausgebildet, oder es werden
besondere Ausgleichsbedsen seitlich des
Unterkanals angelegt. Um den Aus-
fluss aus diesen Haltungen unabhéngig
vom jeweiligen Wasserstand gleichmas-
sig zu regeln, dienen die nachstehend
beschriebenen selbsttdtigen  Einrich-
tungen. Abb. 28 zeigt eine einfache
Vorrichtung, welche dort zur Anwendung
kommt, wo die abzugebende Wasser-
menge annahernd gleich bleibt. Die

Klappe dreht sich um eine horizontale

Achse in ungefahr /3 der Hohe, welche
in den meisten Fallen langs einer be-
stimmten Kurve sich abrollt und sich
von der Anfangsstellung aus
niederneigend bis auf die
horizontale Lagerung herun-
terldsst, je nachdem auf der
Oberwasserseite der Spiegel
hoch oder niedrig steht.
Die Stellung der Klappe
wird erzwungen durch das
Gleichgewicht der Wasser-
drudsmomente auf den obe-
ren und unteren Fliigel. Bei
sinkendem Oberwasserspie-
gel nahert sich die Klappe
mehr der horizontalen Lage,
beim Ansteigen des Ober-
wassers richtet sie sich mehr
auf. Durch geeignete Form-
gebung der Kurvenbahn und
der Abkriimmung des unteren
Klappentfliigels wird erreicht,
dass die ausstromende Was-

—
;l::j

Abb. 20. .Selbsttitig und von Hand bewegliche Uberfallklappe kombiniert mit
Gleitschiitze als Grundablass.

Abb. 21. Automatische Stauklappe als selbsttdtiger Freilauf am Triebwerkskanal der -
Stadtbachspinnerei Augsburg.

sermenge bei allen Wasser-
standen hinter der Klappe

gleich bleibt (oder sich nach bestimmten Gesetzen bene einfache Vorrichtung nicht mehr anwendbar. In

andert).

solchen Fillen werden durch Oldruds bewegte Seg-

Wenn die abzugebende Wassermenge in weiteren mentschiitzen angewendet, die durch vom Ober- und
Grenzen verandert werden 501], ist die oben besg:hrie- Unterwasser abhdng]ge Differenzialschwimmer und
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Selbsttidtig und von Hand bewegliche Wehrschiitze fiir
eine Wehranlage in der Reuss.
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Abb. 24. Selbsttatig und von Hand bewegliche Wehr-~
schiitze fiir eine Wehranlage in der Reuss.
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Abb. 23. Selbsttditig und von Hand bewegliche Wehrschiitze
fiir eine Wehranlage in der Reuss.
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Abb. 25.

Selbsttédtig und von Hand beweglicher Grundablass fiir eine
Staumauer.
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Abb. 26. Selbsttdtig und von Hand beweglicher Grundablass fiir eine

Staumauer.
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Abb. 27. Selbsttédtig und von Hand beweglicher Grundablass

fiir eine Staumauer,
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Rudkfiihr - Kurvenscheiben
gesteuert werden. Die
Abb. 29—31 zeigen eine
derartige Vorrichtung, am
Unterkanal des Leitzach-
werkes (Bayern) einge-
baut, und fur die gleich-
massige Abgabe einer in
den Grenzen von 3,0 bis
15,0 m3/sek. einstellbaren
Wassermenge bestimmt.
Die Einstellung auf ver-
schiedene Wassermengen
geschieht von dem ca. 2 km

SN\ /
r"ﬁ'},@% 7

MY

Abb. 27 a. Selbsttédtig und von Hand
bewegliche Wehrschiitze fiir eine
Wehranlage in der Reuss.

entfernten Schaltbrett aus, wohin auch die jeweilige
Einstellung elektrisch riickgemeldet und auf einer
Skala selbsttatig ersichtlich gemacht wird. Die Vor-

richtung ist seit 1914 in

Betrieb und arbeitet sehr

genau, wie aus nachstehendem Protokoll der Ab-
nahmepriifung!) ersichtlich ist.

1) Von der A.-G. Stauwerke Ziirich zur Verfiigung ge-~

stellt.

»
Abb. 28. Selbsttdtige Abflussregulierklappe.

Abb. 20—31. Selbsttatige Abflussregulierung, einstellbar fiir 3—15 m?[sek., am Abflusskanal des Leitzachwerkes (Ober-Bayern).
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Drudschshe  Vassexmenge
beabsichtigte wirkliche

3200 13,00 13,10
3078 13,00 12,93
2885 13,00 12,92
2811 13,00 12,90
2720 13,00 13,00
2572 13,00 12,90
2442 13,00 13,05
2310 13,00 13,15
2186 15,00 15,16
1990 15,00 15,05
1787 15,00 15,00
5700 8,00 8,14
3000 8,00 7,95
1000 8,00 7,97

450 8,00 8,02

450 3,00 3,10
1000 3,00 3,03
3000 3,00 3,02
5700 3,00 2,92

Hinsichtlich der Kosten der vorstehend besdhrie-
benen automatischen Wehrverschliisse ist zu sagen,
dass die Ansdaffungskosten im allgemeinen nicht
hoher sind als diejenigen der gewdhnlichen Gleit-
oder Stoneyschiitzen. Die Ausfiithrungsformen nach
Abb. 29—31 stellen sich meist sogar erheblich bil-
liger als Schiitzen, wozu noch die Ersparnis durch
den einfacheren Wasserbau, Wegfall der Pfeiler usw.
kommt. Die Betriebskosten sind durchwegs niedriger
als bei Schiitzen- oder Walzenverschliissen, da die
Bedienung und Wartung wegfallen, keine Schmierung
notig ist und Reparaturen bei der &dusserst einfachen
Bauart, dem Wegfall von Windwerken, Ketten, Seilen
usw. naturgemdss weniger haufig sind.

Die sé@mtlichen beschriebenen Einrichtungen sind

von der Stauwerke A.-G. Ziirich ausgefiihrt worden
und dieser Gesellschaft, die den Bau solcher auto-
matischer Stauvorrichtungen seit 10 Jahren als aus-
schliessliche Spezialitdt betreibt, patentiert.

Verstaatlichung der tessinischen Wasserkrafte
oder Beteiligung des Staates an privaten Unter-
nehmungen ?

Mit dieser Frage befasste sich in seiner Februar-Session
ds. Js. der Grosse Rat des Kantons Tessin. Dis-
kussionsgegenstand bildete eine Gesetzesvorlage iiber die
Beteiligung des Staates an der Nutzbarmacung
der Wasserkrdfte. Herr Bolla fithrte aus: Es hat eine
Zeit gegeben, wo man der freien Ausnutzung Hymnen sang;
heute ist aber die Stimmung, speziell auf den Béanken der
Rechten, sehr pessimistisch geworden. Ahnlich war es ja auch
mit der Frage der Staatsbank, die doch heute fiir den Staat
eine nicht zu verachtende Einnahmequelle geworden ist.

Uber das Problem der Wasserkriafte haben wir einen aus-
fithrlichen Bericht von Ingenieur Bertola; letzterer empfiehlt
der Regierung sogar Staatsbetrieb und Erstellung von Werken
und Anlagen durch den Staat. Im weitern besitzen wir die
Berichte der Herren Rusca, Payot usw., die ebenfalls die
Meinung des Herrn Bertola vertreten. Nachdem sie an
Hand von Beispielen zeigen, was schon in andern Kantonen
in dieser Beziehung geleistet worden ist, empfehlen auch
sie Verstaatlicdhung der Wasserwerke oder Beteiligung des
Staates. Der Regierungsrat kann sich jedoch nicht fiir
Verstaatlichung, sondern nur fir Beteiligung entschliessen.
Das regierungsritliche Projekt will dem Grossen Rat die Mog-
lichkeit verschaffen, entweder die Konzessionen zu erteilen
oder sich das Recht der Beteiligung vorzubebalten. Das Ge-
setz von 1894 ist zu allgemein; es rdumt dem Staate das
Redht der Beteiligung nicht ein, Man ist allerdings der Mei-
nung, der Staat solle in solchen Sachen neutral bleiben und
sich nur interessieren, sofern &ffentliche Interessen auf dem
Spiele sind. Dies ist aber hier tatsichlich der Fall. Zum
Sdhlusse erklart Herr Bolla, dass der Grosse Rat, trotz der
gegenwartigen pessimistischen Stimmung in bezug auf den
Gang und die Entwicklung der hydraulischen Kréaftegewinnung,
sich nicht gegen eine Beteiligung des Staates aussprechen
kénne. Nach dem Obligationenrecht kénnte der Staat im
schlechtesten Falle seine angelegten Gelder verlieren. Er ist
einverstanden, die Industrialisierung der Gewdsser den Pri-
vatgesellschaften zu iiberlassen und empfiehlt deshalb eine
blosse Beteiligung des Staates.

Herr Balestra erwiderte, wenn er eine etwas pessi-
mistische Stimmung gegeniiber dem Regierungsprojekte habe,
so rithre’ das speziell von Tatsachen her, die sich bei solchen
Féllen schon gezeigt hitten; die Fallimente in den Indu-
strien von Bellinzona hétten ihn darin noch bestirkt. Wenn
Gemeinden gewisse Werke iibernehmen mussten, so geschah
dies nur, weil es einer unabdnderlichen Notwendigkeit ent-
sprach. Befindet sich nun der Staat in dieser unabéander-
lichen Notwendigkeit? Fehlt es ihm vielleicht an elek-
trischer Kraft? Gewiss nicht! Im weitern ist es das ge-
mischte System in der Beteiligung an der hydraulischen Kraft-
gewinnung, das dem Redner nicht gefdllt. Der Staat wiirde
so zum Teilhaber und konnte bei schlechtem Geschiftsgang
sein Kapital verlieren, was allerdings nicht das Schlimmste
widre; aber er wiirde auch seine Wiirde und Ehre aufs Spiel
setzen. Um einen eventuellen Konkurs zu verhiiten, wére
er gezwungen, seine Einlagen zu verdoppeln und wiirde auf
diese Weise Spekulant. Es darf auch nicht vergessen werden,
dass die Regierung gewdhnlich sehr wenig kompetent ist in
technischen und industriellen Fragen.

Staatsrat Garbani-Nerini betrachtet die Gesetzes-
vorlage als Ganzes. Er erinnert daran, dass dieses Projekt
schon im Grossen Rate angeregt wurde, als die ersten Kon-
zessionsgesuche fiir Wasserkraftgewinnung eingereicht worden
sind. Schon damals wurde der Regierungsrat mit der Aus-
arbeitung eines Projektes fiir Verstaatlichung der Wasserkréfte
beauftragt. Der Grosse Rat fand jedoch keine Losung des
Problems, sondern erteilte bloss Konzessionen, so dass heute
der Hauptteil unserer hydraulischen Kréfte sich in Handen
Dritter befindet. Das gegenwértige Gesetz gibt iiberhaupt
dem Grossen Rate kein anderes Recht, als Konzessionen zu
erteilen; es verbietet ihm jede Beteiligung. Da wir nun
aber den Wert der hydraulischen Kréfte kennen, hat sich
der Regierungsrat gefragt, ob es sich nicht der Miihe loh-
nen wiirde, die Verstaatlichung zu studieren. Die neue
Gesetzesvorlage kann den Staat nicht auf Abwege fiihren.
Es wird darin {iberhaupt von einer Verstaatlichung abge-
sehen. Der Staat wird durch sie nur in die Méglichkeit ver-
setzt, bei Einreichung von Konzessionsgesuchen zwischen
der Beteiligung des Staates oder der blossen Konzessions-
erteilung zu wahlen. Wenn der Grosse Rat bei jedem ein-
zelnen Falle die Referendumsklausel anwenden mdodhte, sO
stiinde das in seiner vollen Freiheit, der Redner macht da-
gegen keine Opposition. Die Operationen der Unternehmem
an welchen sich der Staat beteiligen wiirde, wiren natiirlid
von jeder Spekulation ausgeschlossen. Der beteiligende Staat
wiirde auch darauf sehen, dass das Gesdhiftsgebaren den
iibrigen Anlagen des Kantons keinen Schaden zufiigen wiirde



	Bauarten und Anwendungsgebiete selbsttätiger Stauvorrichtungen [Schluss]

